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1 Einleitung:
Das Niedersächsische Vogelarten-Erfassungsprogramm

Warum ein Vogelarten-Erfassungsprogramm?

Um Vögel wirkungsvoll schützen zu können, müssen
wir ihre Lebensräume erhalten. Dazu ist es erforderlich
zu wissen, wo die wichtigen Räume für die heimische
Vogelwelt sind, welche Arten dort vorkommen und
welche Gefährdungen für die Gebiete bestehen. Natio-
nalpark, Naturschutzgebiet, Europäisches Vogelschutz-
gebiet oder Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung
sind Schutzgebietskategorien bzw. Prädikate für Gebie-
te, in denen bedeutsame Vogel-, Tier- oder Pflanzen-
arten vorkommen. Ohne genaue Kenntnisse über die
jeweiligen Bestandsvorkommen können diese Gebiete
nicht abgegrenzt und geschützt werden.
Informationen über Vogelbestände sind auch erfor-

derlich, um Vorhaben und Planungen zu lenken, zu
beeinflussen oder um zu verhindern, dass diese den
Zielen des Naturschutzes entgegenlaufen. Auch wenn
die Bewahrung der bedeutsamen Lebensräume nicht
immer gelingt - ohne diese Kenntnisse bestünde
zumeist überhaupt keine Chance der Einflussnahme.
Die Umsetzung der europäischen Naturschutz-Kon-

zeption »Natura 2000« mit dem Ziel der Schaffung
eines europaweiten, zusammenhängenden Netzes von
Schutzgebieten hat in Niedersachsen mit der Auswahl
von Besonderen Schutzgebieten nach der EU-Vogel-
schutzrichtlinie (EU-SPA) sowie der Meldung von
Schutzgebieten nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
(FFH-Gebiete) ihren Anfang genommen. Um den Erhal-
tungszustand und erforderliche Schutzmaßnahmen
detailliert feststellen zu können, wie auch zur Erfüllung
der Kontroll- und Berichtspflichten sind intensive,
gezielte Bestandserfassungen (Monitoring) in den aus-
gewählten Gebieten erforderlich sowie landesweite
Erhebungen ausgewählter Arten. Das Vogelarten-
Erfassungsprogramm ist ein wesentlicher Bestandteil
dieses Monitorings.

Für den Schutz einzelner Vogelarten in Niedersachsen,
zum Erkennen bedrohlicher Bestandsrückgänge, zur
zielgerichteten Konzeption von Schutzmaßnahmen sind
Daten zu Vorkommen, Verbreitung und Bestandsent-
wicklung dieser Vögel unerlässlich: Wo sind die wich-
tigsten Bestände des Weißstorches, wie ist die Bestands-
entwicklung beim Kranich oder in welchen Gebieten ist
der Schutz der Uferschnepfe am besten umzusetzen?
Zur Beantwortung solcher Fragen hat H. HECKEN-

ROTH in der Staatlichen Vogelschutzwarte (heute im
Niedersächsischen Landesamt für Ökologie, NLÖ)
bereits 1974 damit begonnen, Daten zum Vorkommen,
zur Verbreitung und Häufigkeit gefährdeter Vogelarten
in Niedersachsen systematisch zu sammeln. Von Anfang
an waren wir dabei auf die Mithilfe ehrenamtlicher

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen und
haben in enger Kooperation, vor allem auch über die
Niedersächsische Ornithologische Vereinigung (NOV),
versucht, Vogelschutz umzusetzen, schwerpunktmäßig
in den als wichtig erkannten Gebieten. Dabei kommt es
den Schutzbemühungen zugute, dass Vögel wegen
ihrer Schönheit, ihres Gesanges, der interessanten Ver-
haltensweisen und guter Beobachtungsmöglichkeiten
sich großer Bekanntheit und Beliebtheit erfreuen. Für
keine andere Tiergruppe gibt es so viele kenntnisreiche
Amateure, Fachleute ohne Profession, die mit enormer
Artenkenntnis und auch viel Herz und Sympathie den
Vogelschutz fördern und das Wissen um die heimische
Vogelfauna ständig erweitern.
All diesen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern gilt unser Dank.

Aufruf zur Mitarbeit
Mit dieser Schrift will die Staat-
liche Vogelschutzwarte im NLÖ
alle am Vogelschutz und an der
Vogelwelt Interessierten über das
aktuelle Vogelarten-Erfassungs-
programm in Niedersachsen
informieren, die Möglichkeiten
zur Mitarbeit erläutern und die
Arbeitsweise aufzeigen, wie wir
diese Daten verarbeiten und für den
Natur- und Vogelschutz verwenden.
Das Vogelarten-Erfassungsprogramm
richtet sich an alle, die sich für Vögel

bzw. für den Vogel- und Naturschutz interessieren und
Kenntnisse über die Bestimmung und das Vorkommen
von Vögeln in Niedersachsen haben. Die Mitarbeit an
diesem Programm steht Ihnen offen, unabhängig
davon ob Sie erst mit der Vogelbeobachtung anfangen
oder bereits »Profi« aus dem Bereich der Avifaunistik
sind.
Wir hoffen, dass wir neue Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter gewinnen und so die Kenntnisse über die
Vogelwelt in Niedersachsen vertiefen, um den Vogel-
schutz weiter voran bringen zu können, und rufen
daher zur aktiven Mitarbeit am Vogelarten-Erfassungs-
programm auf.
Informationen darüber, wie Sie mitmachen können

und welche Unterlagen zur Verfügung gestellt werden,
finden Sie auf den folgenden Seiten.
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2 Bestandteile des Niedersächsischen Vogelarten-Erfassungs-
programms

2.1 Brutvogel-Erfassung

Im Rahmen des Niedersächsischen Vogelarten-Erfas-
sungsprogramms werden Daten für derzeit 122 ausge-
wählte Brutvogelarten gesammelt. Die Artenauswahl
für die Brutvogelerfassung orientiert sich an:
T den jeweils aktuellen Roten Listen Niedersachsens
und Deutschlands

T bundesweit zu erfassenden Indikatorarten im Rah-
men des entsprechenden Programmes des Dachver-
bandes Deutscher Avifaunisten (DDA),

T dem Trilateral Monitoring and Assessment Program
(TMAP) für das Wattenmeer

T den Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie
T den Leitarten für ausgewählte Lebensraumtypen
nach FLADE (1994)

Landesweit erfasst werden alle Brut-
vogelarten der Roten Listen Nieders-
achsens und Deutschlands! Auf dem
Meldebogen sind diese Arten
schwarz markiert. Aus Platzgründen
wurden einige Arten der Roten Lis-
ten nicht aufgenommen: sehr seltene
Arten (z. B. Seeadler), nicht landes-
weit verbreitete Arten (z. B. Schell-
ente) und Vermehrungsgäste. In
Tab. 1 sind die Vogelarten aufgeführt,

Tab. 1: Vogelarten der Roten Listen
Deutschlands und Niedersachsens, die
nicht auf dem Meldebogen zur Brutvogel-
Bestandsaufnahme aufgeführt sind

Euring- Vogelart
Deutschl.Nieders.

RL RL
Nr.

00980 Zwergdommel 1 1
01440 Löffler – 5
01670 Weißwangengans R 5
01790 Pfeifente R 5
01890 Spießente 2 1
01960 Kolbenente 2 5
02020 Moorente 1 1
02180 Schellente – 2
02430 Seeadler 3 1
03010 Fischadler 3 1
03260 Haselhuhn 3 1
03320 Birkhuhn 1 1
03350 Auerhuhn 1 1
04100 Klein. Sumpfhuhn 1 1
04850 Goldregenpfeifer 1 1
05170 Kampfläufer 1 1
05540 Bruchwasserläufer 1 0
06000 Mantelmöwe R 5
06050 Lachseeschwalbe 1 1
08500 Bienenfresser – 5
08460 Wiedehopf 1 1
11860 Ringdrossel – 4
13430 Zwergschnäpper – 4
Rote Liste der in Deutschland gefährdeten
Brutvogelarten Stand 1996 (WITT et al. 1996)
Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen
gefährdeten Brutvogelarten Stand 1995
(HECKENROTH 1995)

die nicht auf dem Meldebogen stehen, aber dennoch
erfasst werden sollen. Brutvorkommen dieser Arten
sind in den hierfür vorgesehenen Leerzeilen auf dem
Meldebogen nachzutragen. Selbstverständlich sind
auch neu auftretende Brutvogelarten (z. B. Orpheus-
spötter, Grünlaubsänger) von besonderem Interesse und
sollten unbedingt gemeldet werden.
Für die in das Erfassungsprogramm aufgenommenen

Arten ist es von Bedeutung zu melden, wie viele Paare
einer Art in einem Gebiet in einem bestimmten Jahr
brüten. Die Brutbestandserfassung umfasst eine mehr-
malige Kartierung der beobachteten Vogelarten einer
Fläche während einer Brutsaison. Um einzustufen, wel-
che Beobachtungen gemacht werden müssen, damit
man von einem Brut-/Revierpaar ausgehen kann, wer-
den international abgestimmte Kriterien (Statusanga-
ben siehe Meldebogen; Abb. 1) herangezogen.

Abb. 1: Brutvogel-Meldebogen
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Konkretere Vorgaben zur Erfassungsmethodik selbst
werden nicht gemacht. Bei vollständigen Gebietserfas-
sungen wird in der Regel die Methode der Revierkartie-
rung mit punktgenauer Eintragung von Revierzentren
bzw. Nistplätzen angewandt. Eine gute Übersicht über
die Erfassungsmethoden in der Feldornithologie liefern
BIBBY et al. (1995).
Ziel der Erfassung von Brutvogelarten ist eine landes-

weite Übersicht über Vorkommen, Häufigkeit und
Verbreitung. Grundsätzlich wird eine möglichst voll-
ständige Kartierung aller gefährdeten Arten in einzel-
nen Gebieten angestrebt. Nur dann ist auch eine umfas-
sende Einschätzung der Bedeutung der Fläche für Vögel
möglich. Für artbezogene Auswertungen werden
jedoch auch Einzelvorkommen von Rote-Liste-Arten
benötigt.
In ausgewählten Gebieten wird in regelmäßigen

Abständen das gesamte Vogelarteninventar erfasst.
Dazu gehören z. B. die Europäischen Vogelschutzgebie-
te in Niedersachsen sowie einige betreute Naturschutz-
gebiete und Flächen, die regelmäßig erfasst werden.
Auf den Meldebogen sind daher alle niedersächsischen
Brutvogelarten, die annähernd
landesweit vorkommen, aufge-
führt. Eine Gesamtarten-Erfassung
sollte mit der Staatlichen Vogel-
schutzwarte abgesprochen wer-
den.

2.2 Nahrungshabitat-
Kartierung

Die Nahrungshabitate von
Schwarzstorch, Weißstorch, Kra-
nich, Kornweihe, Wiesenweihe
oder Goldregenpfeifer liegen z.T.
in großer Entfernung vom Brut-
platz und betreffen oft andere
Biotoptypen. Sie sind aber wichti-
ger Bestandteil des Gesamtlebens-
raums und müssen daher auch
erfasst und bewertet werden, um
für den Naturschutz Berücksichti-
gung finden zu können. Ein Bei-
spiel ist der Weißstorch, der in
einem Dorf brütet und oft auf
weit entfernt liegende Feucht-
grünlandgebiete zur Nahrungssu-
che angewiesen ist. Diese Flächen
müssen für einen effektiven Weiß-
storchschutz unbedingt bekannt
sein. Daher gibt es einen geson-
derten Meldebogen zur Weiß-
storch-Nahrungshabitat-Kartie-
rung (s.Abb. 2). Ansonsten erfolgt
die Meldung von Nahrungshabita-
ten mit dem Brutvogel-Meldebo-
gen (siehe auch Kap.4).

Abb. 2: Meldebogen zur Weißstorch-Nahrungshabitat-Kartierung

Brutvogelatlas

Übersichten zu Häufigkeit und Verbreitung aller Brut-
vogelarten Niedersachsens sind bereits zweimal vorge-
legt worden (HECKENROTH 1985, HECKENROTH & LAS-
KE 1997). Sie waren das Ergebnis umfangreicher Kartie-
rungen auf Basis der TK 25-Quadranten (s. u.) und
wurden in großen Sonderprogrammen mit sehr vielen
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
erarbeitet. Ziel des hier beschriebenen Vogelarten-
Erfassungsprogrammes in Niedersachsen ist es z. Zt.
nicht, einen Brutvogelatlas zu erstellen – aber: alle
Daten fließen in zukünftige Atlanten mit ein!
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2.3 Brutvogelerfassung im Bereich des nieder-
sächsischen Wattenmeeres

Die Bedeutung des Wattenmeeres für Brut- und Gast-
vögel und die Einzigartigkeit dieses Ökosystems sind all-
gemein bekannt. Bereits frühzeitig wurde erkannt, dass
das Wattenmeer über die Ländergrenzen hinweg als
Einheit zu betrachten ist und konsequenter Schutz nur
in internationaler Zusammenarbeit gelingen kann. 1991
einigte man sich daher wattenmeerweit auf die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Monitoring-Programmes,
das sog. Trilateral Monitoring and Assessment Program
(TMAP). Da von Brut- und Gastvögeln bereits lange
Datenreihen vorliegen und in den drei
Ländern entsprechende Erfassungspro-
gramme existierten, konnten Vögel als
Modell-Gruppe bereits von Anfang an
international bearbeitet werden.
In Deutschland haben sich seit 1982

Vereine und Dienststellen, die an der
deutschen Nordseeküste im prakti-
schen Seevogelschutz aktiv waren, zur
»Arbeitsgemeinschaft Seevogelschutz«
zusammengeschlossen. Wichtigstes Ziel
ist die Durchführung von Bestandserfas-
sungen, die Auswertung der Ergebnisse
und eine gemeinsame Veröffentlichung.
Für Niedersachsen koordiniert und publi-
ziert die Staatliche Vogelschutzwarte
die landesweiten Bestandserfassungen
im Wattenmeer (vgl. SÜDBECK & HÄL-
TERLEIN 2001) und bringt die Ergebnisse
in die internationale Arbeit ein (z. B.
FLEET et al. 1994, MELTER et al. 1997,
RASMUSSEN et al. 2000).

Abweichend von der Durchführung
des Erfassungsprogrammes außerhalb
des Küstenraumes bestehen amWatten-
meer in allen typischen See- und Küsten-
vogel-Bruthabitaten definierte Erfas-
sungsgebiete, die jährlich bearbeitet
werden. Diese Gebiete decken sämtliche
Außendeichsbereiche an der Festlands-
küste ab, einschließlich der Ästuare von
Ems, Weser und Elbe sowie die Inseln.
Für diese Gebiete sind BearbeiterInnen
fest benannt; das sind Ehrenamtliche,
Zivildienstleistende, NaturschutzwartIn-
nen und auch Behörden. Die Mitarbeit
in diesem Programm zielt daher auf
eine strikte Gebietsfestlegung und eine
möglichst lange Phase der Mitarbeit.
Hervorzuheben ist ferner, dass die

Mitglieder die Erfassungen nach stan-
dardisierten einheitlichen Methoden
durchführen. Hierzu wurde 1995 eine
zwischen allen Beteiligten einvernehm-

Abb. 3: Brutvogel-Meldebogen Zusatz für die Küste
lich erarbeitete »Anleitung zur Brut-
bestandserfassung von Küstenvögeln im Wattenmeer-
bereich« veröffentlicht und allen Erfassungen der AG
Seevogelschutz sowie der dänischen und niederländi-
schen Kollegen zu Grunde gelegt (HÄLTERLEIN et al.
1995). Für Niedersachsen wurde zur Meldung der
»Küstenvögel« eine entsprechende Ergänzung zum
Brutvogel-Meldebogen erarbeitet (s. Abb. 3).
Das Brutvogelmonitoring an den deutschen Küsten

stellt derzeit ein wichtiges Beobachtungsprogramm

für Vögel dar (HÄLTERLEIN et al. 2000). Die jährlich ver-
öffentlichten Ergebnisse geben für alle Mitarbeitenden,
für Behörden und für Interessierte eine Rückmeldung
und die Möglichkeit, die eigenen Ergebnisse in den
Gesamttrend einordnen zu können. Für Niedersachsen
stellt es ein notwendiges Element in der Überwachung
der heimischen Biodiversität dar, denn das Wattenmeer
ist weit über die Ländergenzen hinaus von höchster
Bedeutung für den Naturschutz insgesamt.
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Tab. 2: Vogelarten, die vom Dachverband Deutscher Avifaunis-
ten zur Erfassung als Indikatorarten ausgewählt wurden und
die Erfassungsintensität in Niedersachsen

Euring-
Nr.

Art DDA-Pro-
gramm

Jährl. landes-
weit erfasst

Erfass. durch
alle Melder

00120 Schwarzhalstaucher × × ×
00720 Kormoran × × ×(Neuans.)
00950 Rohrdommel × ×
00980 Zwergdommel × ×
01220 Graureiher × × ×(Neuans.)
01310 Schwarzstorch × × ×(Neuans.)
01340 Weißstorch × ×
01440 Löffler × ×
01670 Weißwangengans × ×
01790 Pfeifente × ×
01890 Spießente × ×
01960 Kolbenente × ×
02020 Moorente × ×
02210 Mittelsäger × ×
02430 Seeadler × × ×(Neuans.)
02610 Kornweihe × ×(Küste) ×
02630 Wiesenweihe × × ×
03010 Fischadler × × ×(Neuans.)
03200 Wanderfalke × × ×(Neuans.)
03320 Birkhuhn × ×
03350 Auerhuhn × ×
04100 Kleines Sumpfhuhn × ×
04210 Wachtelkönig × ×
04330 Kranich × × ×(Neuans.)
04770 Seeregenpfeifer × ×
04850 Goldregenpfeifer × ×
05120 Alpenstrandläufer × ×
05170 Kampfläufer × ×
05320 Uferschnepfe × ×(Küste) ×
05410 Großer Brachvogel × ×(Küste) ×
05460 Rotschenkel × ×(Küste) ×
05530 Waldwasserläufer × ×
05750 Schwarzkopfmöwe × ×
05920 Silbermöwe × ×(Binnenl.)
05927 Weißkopfmöwe × ×
06000 Mantelmöwe × ×
06050 Lachseeschwalbe × ×
06150 Flussseeschwalbe × ×(Küste) ×
06240 Zwergseeschwalbe × ×
06270 Trauerseeschwalbe × × ×(Neuans.)
07440 Uhu × ×
07570 Steinkauz × ×
07680 Sumpfohreule × ×(Küste) ×
08400 Bienenfresser × ×
08460 Wiedehopf × ×
15630 Saatkrähe × × ×(Neuans.)
16380 Bergfink × ×
16790 Karmingimpel × ×

2.4 Brutvogel-Sondererfassungen

Für einige Arten ist es erforderlich, genauere Informati-
onen über die Bestandsentwicklung, räumliche Vertei-
lung und Häufigkeit in Niedersachsen zu erhalten. Für
29 seltene, stark gefährdete bzw. vom Aussterben
bedrohte Brutvogelarten Niedersachsens (z. B. Birk-
huhn) und solche Arten, die im besonderen Interesse
der Öffentlichkeit stehen, weil sie auffällig oder beein-
druckend sind (z. B. Weißstorch, Seeadler) oder auf-
grund vermeintlicher Konkurrenz zu wirtschaftlichen
Interessen des Menschen eine hohe Aufmerksamkeit
erlangen (z. B. Kormoran, Graureiher), organisieren wir
alljährlich eine vollständige landesweite Bestandsauf-
nahme (siehe Tab. 2: alle Arten der Spalte: Jährlich, lan-
desweit erfasst). Denn nur so lassen sich zielgerichtet
Schutzmaßnahmen ergreifen, die Öffentlichkeit umfas-
send informieren oder sog. »Problemvögel« sachge-
recht beurteilen. Die Liste ist weitgehend identisch mit
den Arten, die im Rahmen des DDA-Programms zur
Erfassung ausgewählter gefährdeter Arten (MÄDLOW
&MODEL 2000) deutschlandweit bearbeitet werden, so
dass gleichzeitig eine Einordnung der niedersächsischen
Zahlen in den überregionalen Kontext möglich ist. Aus
Niedersachsen liegen für viele Arten bereits seit fast 30
Jahren vollständige Bestandsübersichten vor, die
überaus wichtige Grundlagen für den Vogelschutz in
Niedersachsen darstellen (Beispiel Birkhuhn 1971–2001,
Abb. 4) und in dieser Informationstiefe wohl einmalig
in Deutschland sind.
Um die hierfür erforderlichen umfangreichen Erfas-

sungen sicherzustellen, wurde für diese Arten ein
Betreuungsnetz von der Staatlichen Vogelschutzwarte
in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen aufgebaut. An
einer Mitarbeit Interessierte wenden sich bitte direkt an
die Vogelschutzwarte.
Für andere Arten, die aufgrund besonderer Rück-

gangstendenzen oder massiver Veränderungen des
Habitates oder der Verbreitung ins Blickfeld des Interes-
ses rücken, werden einjährige Sondererfassungen lan-
desweit organisiert und ausgewertet. In jüngster Zeit
wurden z. B. Uferschwalbe, Graugans, Haubenlerche
und Lachmöwe in Niedersachsen bearbeitet (vgl.
HECKENROTH & WENDT 1994, ZANG & SÜDBECK 2000).
Diese Projekte ergänzen die Brutvogel-Erfassung in
Niedersachsen (Beispiel für Meldebogen siehe Abb. 5).

Anzahl Vögel (e und r)
4500

4000
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3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Abb. 4: Entwicklung des Birkhuhns in Niedersachsen über einen Zeitraum von 30 Jahren
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Abb. 5: Meldebogen Haubenlerche

2.5 Gastvogel-Erfassung

Gastvögel sind solche Vögel, die sich hier aufhal-
ten, ohne zur Fortpflanzung zu schreiten. Es fallen
darunter vor allem Zugvögel, die hier überwintern
oder auf dem Zug in die/von den Winterquartie-
ren hier rasten. Über ein Gebiet hinweg fliegende
Vögel sind damit nicht gemeint.
Während viele der kleinen Zugvogelarten (z. B.

viele Singvögel) beinahe unbemerkt einzeln oder
in kleinen Gruppen oft nachts durch das gesamte
Land ziehen, konzentrieren sich die größeren,
insbesondere an Feuchtgebiete gebundene Arten
an relativ wenigen Stellen. Zu diesen gehören
Enten, Schwäne und Gänse, Watvögel und Möwen.
Als feuchtgebietsreiches Land hat Niedersachsen
eine hohe Verantwortung für den Schutz dieser
Arten. Um zu wissen, wo und zu welcher Zeit
bedeutende Bestände vorkommen, werden syste-
matische Erfassungen, sog. Wasser- und Watvogel-
zählungen, durchgeführt (Meldebogen s. Abb. 6).
In langfristig festgelegten Zählgebieten werden

im regelmäßigen Abstand, maximal an 25 interna-
tional festgelegten Zählterminen pro Jahr (ca. alle
14 Tage), systematische Zählungen der Wasser-
und Watvogelarten durchgeführt. Derzeit sind in
Niedersachsen ca. 800 verschiedene Zählgebiete
der Wasser- und Watvogelzählung abgegrenzt.

Abb. 6: Wasser- und Watvogel-Zählbogen

Da es sich oft um sehr große Ansammlungen von
Gastvögeln handelt, die weit mehr als 10.000
Individuen umfassen können, ist neben der
genauen Bestimmung der einzelnen Gastvogel-
arten auch ein Training des Vogelzählens von
besonderer Bedeutung. Hierzu gibt es verschie-
dene Veranstaltungen, Vergleichszählungen oder
Computersimulationsprogramme.
Seit 1980 wird das Programm von der Staat-

lichen Vogelschutzwarte landesweit koordiniert.
Als spezieller Teil werden die Zählungen durch
Sonderprogramme ergänzt, in denen für
bestimmte Artengruppen oder Gebiete Erfassun-
gen in noch kürzeren Abständen (z.B. Gänse), an
Schlafplätzen (z.B. Kormoran, Kornweihe) oder
im ganzen Land, auch außerhalb der Zählgebie-
te, durchgeführt werden (z.B. Goldregenpfeifer).
Aufgrund der besonderen Bedeutung des

Wattenmeeres für durchziehende und überwin-
ternde Wasser- und Watvögel bestehen dort seit
vielen Jahren, neben den beschriebenen interna-
tionalen Wasservogelzählungen (koordiniert von
Wetlands International), zusätzliche Zählpro-
gramme der Anrainerländer. Im Rahmen des tri-
lateralen Wattenmeermonitorings (TMAP) wer-
den die Zählungen zu den sog. Springtiden, bei
Hochwasser, durchgeführt. Zu diesen Zeiten
bestehen auf den Hochwasser-Rastplätzen wat-
tenmeerweit die günstigsten Zählbedingungen,
während die Vögel bei Niedrigwasser auf den
weiträumigen Watten verteilt und somit nicht
erfassbar sind.
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3 Grundsätzliches zur Erfassung

Bearbeitungsgebiet

Die sinnvolle Abgrenzung von Erfassungsgebieten für
Brutvögel ist von großer Bedeutung für die Verwen-
dung der Daten im Naturschutz. Dabei sollen sich die
Grenzen möglichst weitgehend an den Lebensrauman-
sprüchen der dort lebenden Vogelarten orientieren. So
macht es z. B. wenig Sinn, die Vogelbestände eines Wie-
senvogelgebietes gemeinsam mit denen eines angren-
zenden Waldstücks auf einem Meldebogen zu melden.
Hier sollen die Vögel möglichst einheitlicher Biotopty-
pen gemeldet werden. So empfiehlt es sich z. B., Wald-
und Offenlandschaften sowie Siedlungen aufgrund
ihres unterschiedlichen Vogelinventars separat zu erfas-
sen und zu melden. Untergliederungen ergeben sich
auch nach Nutzungsunterschieden in der Agrarland-
schaft (Grünland, Acker). Bei der Auswertung der Daten
werden die einzelnen Gebiete nach Quadranten der
Topographischen Karte (TK 1 : 25.000) sortiert. Deren
Grenzen sollen jedoch nicht zur Begrenzung von Erfas-
sungsgebieten herangezogen werden! Die Gebietsab-
grenzung soll sich an Landschaftsstrukturen, Wegen,
Strassen, Gewässern etc. orientieren. Die optimale
Größe der Erfassungseinheiten zur Kartierung und Mel-
dung von Brutvögeln liegt – gemäß der Vorgaben für
die Bewertung (siehe WILMS et al. 1997) – zwischen
80 und 200 ha.
Für die landesweit von der Staatlichen Vogelschutz-

warte koordinierte Erfassung der Gastvögel, derWas-
ser- und Watvogelzählung, wurden feste Zählgebiete
abgegrenzt, die bei jeder Zählung unverändert und
vollständig gezählt werden. Die Abgrenzung der Gebie-
te erfolgte in Zusammenarbeit mit den Melderinnen
und Meldern vor Ort und an Hand von Geländestruktu-
ren und Teillebensräumen der Gastvögel. Die Zählgebie-
te liegen überwiegend im Bereich der Küste sowie der
großen Flüsse und Binnenseen. Wer an den Wasser- und
Watvogelzählungen teilnehmen möchte, wird gebeten,
vorab die Zählgebietsabgrenzung mit der Staatlichen
Vogelschutzwarte abzusprechen.
Eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung

von Brut- und Gastvogeldaten zur Ermittlung der
Bestandsentwicklung der Arten ist die Vergleichbarkeit
der zugrundeliegenden Bestände. Es ist nur möglich,
die Bestandszahlen aus einem längeren Zeitraum
miteinander zu vergleichen und auszuwerten, wenn das
Erfassungsgebiet in seiner Abgrenzung unverändert
beibehalten wird.
So liegen aus den Erfassungen der zurückliegenden

Jahre schon aus vielen Gebieten Einteilungen vor, die
immer dann berücksichtigt werden sollten, wenn
erneut Kartierungen geplant sind. Bitte erkundigen Sie
sich im Vorfeld neuer Projekte und neuer Mitarbeit bei
der Vogelschutzwarte, ob in »Ihrem« Gebiet bereits
solche Gebietseinteilungen vorgenommen wurden.

Naturschutz geht vor!

Bei den Beobachtungen im Gelände sollte immer
darauf geachtet werden, Tiere und Pflanzen nicht zu
beeinträchtigen oder zu beunruhigen. Empfindliche
Gebiete sollten nicht begangen werden. In der Regel
sind mehrmalig beobachtetes Teritorialverhalten
(Gesang u. ä.) zur Feststellung eines Brutverdachtes aus-
reichend, eine Nestersuche sollte nicht zielgerichtet
erfolgen (siehe Hinweise zu den Statusangaben auf der
Vorderseite des Brutvogel-Meldebogens, Abb.7).
Auch für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter an den niedersächsischen Erfassungsprogrammen
gelten uneingeschränkt die gesetzlichen Vorgaben zum
Betreten fremden Eigentums und der freien Landschaft.
Das heißt, Absperrungen und Verbotsschilder sind zu
beachten. Das Betreten von Naturschutzgebieten und
Nationalparken außerhalb der Wege ist in Niedersach-
sen nur mit Erlaubnis der oberen Naturschutzbehörde
(Bezirksregierung) möglich. Das Niedersächsische Natur-
schutzgesetz ist beim Niedersächsischen Umweltminis-
terium und beim NLÖ als Taschenausgabe erhältlich.
Andere Bestimmungen, die das Betreten der freien
Landschaft regeln, finden Sie in der Broschüre 'Auf
Schritt und Tritt', die beim Landwirtschaftsministerium
zu beziehen ist (Niedersächsisches Ministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Calenberger
Str. 2, 30169 Hannover).
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4 Wie wird der Brutvogel-Meldebogen ausgefüllt?
Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Meldungen ist die
Einhaltung eines Meldeverfahrens über einheitliche
Meldebogen unerlässlich. Lassen Sie sich von der Viel-
zahl der Fragen und Informationen auf den Vordrucken
nicht abschrecken. Wir haben uns bemüht, zwischen
den Anforderungen einer EDV-gerechten Aufbereitung
und einer praxisorientierten Anwendbarkeit einen
guten Kompromiss zu finden. Für Rückfragen und
Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung.
Das Vogel-Erfassungsprogramm umfasst folgende

Meldebogen:
T Brutvogel-Meldebogen (s. Abb. 1)
T Brutvogel-Meldebogen / Küste (s. Abb. 3)
T Weißstorch-Nahrungshabitat-Kartierung (s. Abb. 2)
T Wasser- und Watvogel-Zählbogen (s. Abb. 6)
T verschiedene Meldebogen für zeitlich begrenzte
Sondererfassungen (s. z. B. Abb. 5)

Da sowohl die Brutvogel-Erfassung im niedersächsischen
Wattenmeer, die Gastvogel-Zählungen als auch alle
Brutvogel-Sondererfassungen im Rahmen koordinierter
Programme, überwiegend mit geschulten ehrenamtli-
chen Mitarbeitern durchgeführt werden, denen im Rah-
men der Betreuung die Arbeit mit den Meldebogen
erläutert wird, soll hier vor allem auf den Brutvogel-
Meldebogen eingegangen werden.
Vorab: Bitte immer die neuesten Auflagen der Mel-

debogen benutzen. Grau unterlegte Felder im oberen
Drittel der Meldebogen bitte nicht beschriften.
Wie der Brutvogel-Meldebogen ausgefüllt wird,

zeigt das Beispiel in Abb. 8.

Vorderseite Brutvogel-Meldebogen (Abb. 8 a)

� Hier wird die Nummer der topographischen Karte
und des Quadranten eingetragen, in dem das Erfas-
sungsgebiet liegt.
Die Nummer des TK 25-Quadranten ist der TK50 »faun«
zu entnehmen. Die TK 50 umfaßt 4 Topographische Kar-
ten 1 : 25.000 (TK 25), die jeweils wiederum in 4 Qua-
dranten unterteilt werden. Diese Unterteilung sowie
das geographische Koordinatennetz sind in der bei uns
verwendeten TK 50 »faun« eingedruckt.

�
��
Quadrant

Minutenfeld

TK 25, Messtischblatt

Abb. 7: Unterteilung einer TK 25 in Quadranten und
Minutenfelder

� Hier kann das Minutenfeld angekreuzt werden, in
dem das Fundgebiet liegt.
Die Minutenfelder können der TK 50 »faun« entnom-
men werden. In dieser Karte ist das geographische
Koordinatennetz eingedruckt: Grade (°) und Minuten
('). Die so entstandenen Gitternetzfelder werden als
'Minutenfelder' (MF) bezeichnet.

� Bitte Ihren Namen und die komplette Anschrift ein-
schließlich der Tel.-Nr., unter der Sie für Rückfragen, evtl.
auch am Arbeitsplatz, zu erreichen sind. Auch Angaben
zu Fax-Nummer und e-mail-Anschluss sind erwünscht.

� Hier kann jeweils die Gebietsnummer eingesetzt
werden, wenn in der dem Meldebogen beigefügten
Karte mehrere räumlich abgegrenzte und durchnum-
merierte Teilgebiete (TG) eingezeichnet wurden. Wenn
Sie von uns Informationen über bereits festgelegte Teil-
gebiete haben, dann bitte unbedingt nur diese Teilge-
biets-Nummern übernehmen!

� Bitte das Beobachtungsjahr einsetzen. (Pro Melde-
bogen ist nur EINE Angabe möglich, d. h. bei vorliegen-
den Daten aus drei Jahren sind drei Meldebogen auszu-
füllen!)

� Hier bitte den ortsüblichen Namen und/oder die
Lage des erfassten Gebietes eintragen: z. B. Ackerflä-
chen W Stadtrand Göttingen, Fläche des NSG Alte Leine
oder Feuchtwiesen »Im Bruche«.

� Bitte die Beobachtungstage auflisten bzw. bei Dau-
erbeobachtungsflächen den Beobachtungszeitraum
angeben. Diese Angabe ist für die Beurteilung der Ein-
stufung von Arten z. B. mit sehr frühen oder späten
Brutzeiten hilfreich und notwendig.

	 Hier ist die Meldernummer (die wir Ihnen gern mit-
teilen) einzutragen.


 Bitte zutreffendes ankreuzen, sonst offenlassen.

� Hier den Umfang der Arterfassung durch Ankreu-
zen kenntlich machen. Primäres Ziel ist die Erfassung
der auf der Rückseite schwarz markierten Arten!

� Bitte Hinweise auf Gefahren und Belastungen
geben. Aber beachten Sie: In akuten oder dauerhaft
schwerwiegenden Fällen (z. B. Verstöße gegen NSG/LSG-
Verordnungen) sollten Sie die zuständige Naturschutz-
behörde (Bezirksregierung / Landkreis) zusätzlich sofort
und direkt ansprechen, damit es zu keinen Zeitverzöge-
rungen kommt!

 Hier bitte Vorschläge und Hinweise für Schutzmaß-
nahmen im Gebiet eintragen. Auch hier gilt: Umfang-
reiche Vorschläge bei Schutzgebieten bitte auch an die
jeweilige Naturschutzbehörde geben, siehe !.

� Hier bitte Kartenausschnitt mit eingezeichnetem
Erfassungsgebiet aufkleben oder bei größeren Karten-
ausschnitten anklammern. Alle Mitarbeiter erhalten auf
Anforderung die Topographische Karten im Maßstab
1 : 50.000 für avifaunistische Untersuchungen (TK 50
»faun«), bei längerer und kontinuierlicher Mitarbeit den
'Kartieratlas', der diese Karten für ganz Niedersachsen
beinhaltet. Die benötigten Karten-Nummern Ihres
Untersuchungsgebietes entnehmen Sie bitte der Über-
sichtskarte im Maßstab 1 : 500.000, die wir Ihnen auf
Bestellung gerne zusenden.
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Abb. 8 a: Beispielhaft ausgefüllter Brutvogel-Meldebogen, Vorderseite
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Abb. 8b: Beispielhaft ausgefüllter Brutvogel-Meldebogen, Rückseite
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Bei den Rote-Liste-Arten ist die genaue Angabe des
Brutplatzes bzw. des Revieres als Zusatzinformation
erwünscht. Die sicherste und Rückfragen ersparende
Fundortkennzeichnung ist die möglichst flächenscharfe
bzw. punktgenaue zusätzliche Eintragung innerhalb
des abgegrenzten Teilgebietes.

Rückseite Brutvogel-Meldebogen (Abb. 8b)

� Erläuterungen zu den Statusangaben und der Ein-
stufung in die Kategorien Brutnachweis, Brutverdacht
und Brutzeitfeststellung finden Sie auf der Vorderseite
des Meldebogens. Angaben über Brutzeitfeststellungen
werden zwar in die EDV übernommen, fließen aber
nicht in die Flächenbewertung ein (s. Kap. 5). Deshalb
ist diese Angabe nur bei seltenen und gefährdeten
Arten sinnvoll, da zum Brutbestand eines Gebietes nur
solche Paare gezählt werden, welche die Statusangaben
für Brutverdacht oder -nachweis erreicht haben.

� Als Erleichterung bei der Beurteilung der Priorität
der Kartierung einzelner Arten steht vor der Artnum-
mer eines der hier aufgeführten Symbole.

� Hier bitte die Nummer der TK 25 und des Quadran-
ten wiederholen.

� Bitte die Anzahl der Paare/Reviere eintragen, z. B.
bei der Feststellung von 3 Grauammer-Revieren eine 3
in die Spalte Brutverdacht. Nur wenn die genaue
Bestandsgröße nicht zu ermitteln ist oder Arten-/ Natur-
schutzgründe eine konkretere Erfassung nicht zulassen,
können die auf der Vorderseite aufgeführten Größen-
klassen verwandt werden. Bei der Bewertung (s.u.) wird
in diesem Fall nur der niedrigste Wert der aufgeführten
Spanne berücksichtigt!
Grundsätzlich gilt: Keine Zusätze wie BP, ad., Auftei-

lung in Männchen/Weibchen oder Angaben wie 2–3
einsetzen. Diese Informationen bitte ggf. auf der Vor-
derseite unter »Bemerkungen« notieren.

� Informationen über regelmäßig aufgesuchte Schlaf-
plätze von Kormoran, Kornweihe und Kranich sind
wichtige Grundlagen für Bestandsschätzungen des Rast-
bestandes, für Aussagen über die Bestandsentwicklung
sowie für mögliche Schutzmaßnahmen am Schlafplatz.
Bitte tragen Sie die Lage des Schlafplatzes in den Kar-
tenausschnitt ein und geben Sie Hinweise zur Dauer der
Schlafplatzbesetzung und Anzahl der rastenden Vögel.
Ggf. kann für den Schlafplatz ein gesonderter Meldebo-
gen erstellt werden.

� Die Nahrungshabitate von Schwarzstorch, Weiß-
storch, Kornweihe und Wiesenweihe liegen oft in
großer Entfernung vom Brutplatz, sind aber wichtiger
Bestandteil des Gesamtlebensraumes. Diese müssen
daher auch erfasst und bewertet werden. Bitte nehmen
Sie auch hier Einzeichnungen in dem Kartenausschnitt
und Angaben über die Nutzungsintensität vor. Für den
Weißstorch werden besondere Meldebogen »Weiß-
storch-Nahrungshabitat-Kartierung« vorgehalten, in
denen genaue Vorgaben für eine derartige Kartierung
enthalten sind.

� Bei den Leitarten (FLADE 1994) Hohltaube, Raufuß-
kauz und Dohle ist eine Information über die Art des
Brutplatzes (Schwarzspechthöhle oder Nistkasten) wich-
tig. Deshalb bei einer Kartierung der entsprechenden
Biotoptypen nur Vorkommen in Naturhöhlen eintragen
oder einfacher: Möglichst immer Zusatzinformationen
über den Brutplatz geben.

	 Die Turteltaube ist Leitart in Auwäldern und ande-
ren laubholzreichen Wäldern und soll in diesen Lebens-
räumen erfasst werden. In reinen Nadelforsten brüten-
de Turteltauben sollen nicht (oder nur mit entsprechen-
der Information) gemeldet werden.


 Die Uferschwalbe ist Leitart für Fließgewässer mit
Prallhängen und steilen Uferabbrüchen und soll hier
erfasst werden. Bei Meldungen von Vorkommen z. B.
aus Sandgruben bitte Hinweis auf Art des Brutplatzes.

� Die Weidenmeise ist in Au- und Bruchwäldern
Leitart und soll hier erfasst werden. Bei Meldungen z. B.
aus Kieferndickungen mit hohem Totholzanteil bitte
Hinweise auf Art des Brutplatzes (falls bekannt).

� Der Pirol wird in der Rote-Liste-Region Bergland mit
Börden in der Kategorie 3 der Roten Liste geführt und
sollte deshalb dort erfasst werden. In der Region Tief-
land ist eine Erfassung im Au- und Bruchwald
erwünscht.

 In die 4 Leerzeilen können weitere, nicht aufgeliste-
te Arten eingetragen werden (s. Kap. 2.1 und Tab. 1).
Insbesondere sehr seltene Arten (z. B. Seeadler), nicht
landesweit verbreitete (z. B. Schellente) oder gar neu
auftretende Brutvogelarten (z. B. Orpheusspötter,
Grünlaubsänger) sind hier aus Platzgründen nicht auf-
gelistet. Es versteht sich von selbst, dass diese Daten von
erheblichem Interesse sind. Die Artnummern entneh-
men Sie bitte der Roten Liste (HECKENROTH 1995) oder
dem Brutvogelatlas (HECKENROTH & LASKE 1997). Die-
se Schriften können Sie bei uns beziehen bzw. als Mitar-
beiterIn kostenlos erhalten (siehe Materialanforde-
rung).
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5 Was geschieht mit den Meldungen im NLÖ?
Datenprüfung

Die in Form von Meldebogen eingegangenen Vogelda-
ten werden grundsätzlich vor der Aufnahme in das
»Datenkataster« fachlich geprüft. Hierbei geht es vor
allem darum, die Vollständigkeit des Bogens zu prüfen,
Fehler auszumerzen und Unklarheiten oder offene Fra-
gen zu klären. Im Einzelfall wird mit den MelderInnen
Rücksprache gehalten.

Bewertung der Vogel-Meldungen

Um die Vogeldaten für den Naturschutz in Niedersach-
sen besser nutzbar zu machen, erfolgt die Zusammen-
fassung und Bewertung der Bestandsdaten mit einem
Flächenbezug. Denn erst im Zusammenhang mit dem
jeweiligen Lebensraum werden die Daten zu einem wir-
kungsvollen Instrument zur Umsetzung von Natur-
schutzzielen.
Die eingehenden avifaunistischen Daten werden für

ein festgelegtes (oder definiertes) Gebiet in einem
Bewertungsbogen zusammengefasst. Dieser enthält
sowohl die Brut- als auch ggf. die Gastvogel-Höchst-
zahlen der letzten fünf Jahre sowie deren Bewertungen
(s. u.).
Die avifaunistische Bewertung wird fortlaufend aktu-

alisiert, denn je aktueller und umfangreicher das
zugrunde liegende Datenmaterial, um so aussagekräf-
tiger kann eine Argumentation sein. Daher ist der zeit-
nahe Eingang der Meldebogen besonders wichtig!

Bewertung der Brutvogel-Meldungen

Zur Bewertung von Vogelbrutgebieten wurde in Nie-
dersachsen ein Punktverfahren entwickelt und wird seit
fast 20 Jahren praktiziert. Die Bewertungsmethode ist
transparent und einfach anzuwenden. Das Verfahren
zur Bewertung von Vogelbrutgebieten ist im Informati-
onsdienst Naturschutz Niedersachsen Nr. 6, 1997
(WILMS et al. 1997) ausführlich dargestellt.
Zur Bewertung werden die Brutbestands-Höchstzah-

len der letzten fünf Jahre herangezogen. Die Vogel-
brutgebiete werden als Gebiete lokaler, regionaler, lan-
desweiter oder nationaler avifaunistischer Bedeutung
eingestuft (vgl. HECKENROTH 1994a). So lässt sich die
Bedeutung eines Gebietes nachvollziehbar einschätzen.
Die Lebensräume einiger vom Aussterben bedrohter

und stark gefährdeter Arten (z. B. Schwarzstorch, Weiß-
storch, Wiesenweihe, Kranich) werden direkt je nach
Gefährdungsgrad der Art bewertet. Diese Arten kenn-
zeichnet ein großer Raumbedarf; Brut- und Nahrungs-
habitate sind oft räumlich voneinander getrennt. Um
die besonderen Ansprüche dieser ausgewählten Vogel-
arten an ihren Lebensraum stärker berücksichtigen zu
können, werden auch die Nahrungshabitate nach
einem standardisierten Verfahren bewertet (s. WILMS
et al. 1997).

Bewertung der Wasser- und Watvogel-Meldungen

Die Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
der Wasser- und Watvogelzählungen ist unerlässlich, da
die Einzelzählungen nur wenig Aussagekraft besitzen
und i. d. R. für die Wasser- und Watvogelzählgebiete

eine große Zahl an Einzeldaten vorliegt. Die Bewertung
der Gastvogel-Lebensräume wird anhand von quantita-
tiven Kriterien vorgenommen. Auf Grundlage der im
Rahmen der Ramsar-Konvention (»Übereinkommen
über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für
Wasser- und Watvögel von internationaler Bedeutung«)
von 1971 vorgelegten und später überarbeiteten Krite-
rien für international bedeutende Wasservogelbestän-
de wurden entsprechend den Populationsgrößen in den
jeweiligen Bezugsräumen (Deutschland, Niedersachsen,
Naturraum) nationale, landesweite, regionale und loka-
le Mindestzahlen als quantitative Kriterien definiert
(vgl. BURDORF et al. 1997). Wird ein solches Kriterium
einer Art in der Mehrzahl der untersuchten Jahre (z. B.
in mindestens drei von fünf Jahren) erreicht, so hat das
Gebiet die entsprechende Bedeutung.
Um ein Gebiet verlässlich bewerten zu können, sind

daher mehrjährige Erfassungen des Gastvogelbestandes
erforderlich. Bei nur kurzzeitiger Untersuchungsdauer
und geringer Untersuchungsdichte kann in der Regel
nur eine vorläufige Einschätzung der Bedeutung eines
Gebietes erfolgen.

Verwendung der Daten

Seit 1974 haben weit über 3000 ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus Niedersachsen und
darüber hinaus an der Vogelarten-Erfassung der Staat-
lichen Vogelschutzwarte teilgenommen. Sie haben – in
enger Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Orni-
thologischen Vereinigung (NOV) – dazu beigetragen,
dass ein guter Überblick über Verbreitung und Bestand-
sentwicklung vieler gefährdeter Vogelarten in Nieders-
achsen vorliegt. Die Ergebnisse werden in der Reihe
»Die Vögel Niedersachsens«, in den Atlanten der Brut-
vögel Niedersachsens oder in separaten Arbeiten (Weiß-
storch, Kormoran, Uferschwalbe u.a.m.) veröffentlicht.
Diese Form der Rückkopplung ist für uns von

Abb. 9: Die Ergebnisse des Vogelarten-Erfassungsprogramms
werden u. a. in zahlreichen Veröffentlichungen des NLÖ für die
Naturschutzarbeit verfügbar gemacht.
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besonderer Bedeutung, zeigt sie doch für die Beteilig-
ten, dass und wie mit den Ergebnissen des Vogelarten-
Erfassungsprogramms gearbeitet wird. Daneben konn-
ten – einmalig in Deutschland – als wichtiges Ergebnis
des Vogelarten-Erfassungsprogramms zwei Karten der
avifaunistisch wertvollen Bereiche – Brut- und Gastvögel
– veröffentlicht werden (HECKENROTH 1994 a,b, vgl.
Abb. 9). Damit liegen Karten vor, die allen Interessierten
die Möglichkeit bieten, bedeutsame Vogellebensräume
in Niedersachsen zu erkennen, was sich insbesondere
für Schutzgebietsausweisungen und bei geplanten Ein-
griffen in Natur und Landschaft als besonders wertvoll
erwiesen hat. Die Digitalisierung der bewerteten Vogel-
lebensräume für Brut- und Gastvögel erfolgt fortlau-
fend, so dass diese Informationen auch Eingang ins
Geographische Informationssystem (GIS) der Umwelt-
verwaltung des Landes gefunden haben (s. MEY et al.
1999).
Für die Fortführung des Programms auf Grundlage

dieser Karten können einerseits bislang nicht bearbeite-
te Gebiete erkannt und bevorzugt kartiert werden,
andererseits eine Konzentration der Arbeit auf wichtige
Einzelgebiete, wie z. B. die Europäischen Vogelschutz-
gebiete (EU-SPA nach Art. 4 der EU-Vogelschutzricht-
linie), erreicht werden.
Die weitere Ausgestaltung der Europäischen Vogel-

schutzgebiete zu einem wirksamen Instrument im inter-
nationalen Vogelschutz bedarf zunehmend Informatio-
nen über Bestandsentwicklung und Erhaltungszustand
der in diesen Gebieten und auch landesweit vorkom-
menden Vogelarten. Das NLÖ hat ein Monitoring-Kon-
zept erstellt, in dem das Vogelarten-Erfassungspro-
gramm eine wesentliche Rolle spielt.
Zusätzlich werden die Daten im Rahmen der Bera-

tungstätigkeit des Niedersächsischen Landesamtes für
Ökologie benötigt und intensiv genutzt. Die Informati-
onen über Vorkommen von Vogelarten können so in
der Landschaftsplanung und in der Regionalplanung
sowie im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt
werden. Sie werden vor Ort für die Naturschutzarbeit
genutzt und fließen in bundes- und europaweite Natur-
schutzprogramme ein. Auch in anderen Fachplanungen
wie z.B. der Waldbiotopkartierung der niedersächsi-
schen Landesforstverwaltung werden die Daten ver-
wendet (vgl. SCHUPP et al. 2001).
Ganz wichtig ist jedoch auch die Verwendung der

Erkenntnisse für den Vogelschutz im Land Niedersach-
sen zur Ermittlung bedeutender Gebiete. Das Erkennen
negativer Bestandstrends einzelner Arten ist Grundlage
für die Konzeption von Hilfsmaßnahmen zum Schutz
der heimischen Vogelarten. Hierzu werden die Meldun-
gen hinsichtlich einzelner Arten ausgewertet (nach
Bestandsgrößen, Trend oder Verbreitung).
Es werden auch Studien in Auftrag gegeben, die

gezielt artspezifische Auswertungen umfassen. Alle
Daten stehen der Niedersächsischen Ornithologischen
Vereinigung (NOV) für ihre avifaunistischen Arbeiten
zur Verfügung.

Weitergabe der Daten / Datenschutz

Auf den Meldebogen ist bereits der Hinweis enthalten:
»Die Melderin/der Melder ist damit einverstanden, dass
die Angaben durch die Naturschutzbehörden bei der
Lösung naturschutzrelevanter Fragestellungen genutzt
werden.« Das NLÖ stellt die Daten den Naturschutzbe-
hörden in den Landkreisen, bei den Bezirksregierungen

und im Umweltministerium für deren Naturschutzarbeit
bei Bedarf für den Dienstgebrauch zur Verfügung (vgl.
SCHUPP et al. 2001). Grundsätzlich werden vom NLÖ
nur die bewerteten Daten und nicht die Original-
Meldebogen weitergegeben.
Sowohl die Meldebogen als auch die bewerteten

Daten beinhalten Angaben zu z. T. hochgradig gefähr-
deten Arten. Deshalb werden diese Daten aus Arten-
schutzgründen nicht allgemein zugänglich gemacht.
An Stellen oder Personen ausserhalb der Natur-

schutzverwaltung werden die Daten vom NLÖ nur in
Einzelfällen weitergegeben. Zwar können alle Bürgerin-
nen und Bürger nach dem Umweltinformationsgesetz
vom 8. 7. 1994 (BGBl. I, 2001, S. 2218) Informationen
über das Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten ver-
langen. Doch macht das Umweltinformationsgesetz
Einschränkungen:
Z Es besteht kein Anspruch auf diese Informationen,
wenn zu befürchten ist, »dass durch das Bekanntwer-
den der Informationen Umweltgüter . . . erheblich oder
nachhaltig beeinträchtigt« werden.
Z Außerdem dürfen nach dem Umweltinformations-
gesetz »Informationen über die Umwelt, die ein priva-
ter Dritter der Behörde ohne rechtliche Verpflichtung
übermittelt hat, . . . ohne Einwilligung des Dritten nicht
zugänglich gemacht werden.«
Insofern besteht keine Verpflichtung des NLÖ zur

Herausgabe von Fundmeldungen hochgradig gefähr-
deter Arten und von ehrenamtlich erhobenen Daten.
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6 Ausblick
In Zukunft werden die Anforderungen an avifaunisti-
sche Fachdaten weiter zunehmen. Es werden mehr
Daten erhoben, aber die Ansprüche an Qualität, Über-
prüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit werden ebenfalls
zunehmen. Wenn die Ergebnisse ehrenamtlicher Vogel-
arten-Erfassung die selbe naturschutzfachliche Wirkung
wie in der Vergangenheit erzielen sollen, muss das Pro-
gramm systematisch weiterentwickelt werden.

Welche Weiterentwicklung des Vogelarten-Erfassungs-
programmes strebt die Staatliche Vogelschutzwarte an?
Z Festigung und Etablierung des Vogelarten-Monito-
rings in Niedersachsen. Dazu gehört:
– jährliche, landesweite Bestandserfassung weiterer
ausgewählter Arten

– stärkere Festlegung von definierten, repräsentativen
Erfassungsgebieten

– Umsetzung eines jährlichen Brut- und Gastvogel-Mo-
nitoringsystems in ausgewählten Gebieten (vor allem
in Europäischen Vogelschutzgebieten und Feuchtge-
bieten Internationaler Bedeutung)

– Beteiligung am Monitoringprojekt häufiger Brut-
vogelarten des Dachverbandes Deutscher Avifaunis-
ten auf Probeflächen zur Ermittlung des Bestand-
strends der »Vogelarten der Normallandschaft« (z. B.
als Nachhaltigkeitsindikator)

– verstärkte Einbeziehung von Bruterfolgsdaten in das
Erfassungsprogramm (für ausgewählte Küstenvögel
und Stelzvögel, Wiesenvögel und ggf. Greifvögel)

– stärkere Lenkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter durch Verstärkung der persönlichen Betreuung

auf wichtige sowie noch nicht erfasste Gebiete
(»weiße Flecken«) usw.

Z Verstärkte Einbeziehung von Ergebnissen zur Habi-
tatwahl und zum Bruterfolg bei Gastvögeln (z. B. Kor-
morane, Schwäne, Gänse)
Z Verbesserung der Datenverarbeitung durch Nutzung
noch anwendungsfreundlicherer Software und Entwick-
lung eines online-Meldesystems
Z Etablierung und Intensivierung methodischer Schu-
lungen zum Vogelarten-Erfassungsprogramm
Z Integration der verschiedenen Teile des Erfassungs-
programms zu einem Gesamtkonzept »Vogelarten-Mo-
nitoring in Niedersachsen«, mit dessen Hilfe sowohl die
vielfältigen Fachfragen zum Vogelschutz (Schutz- und
Gefährdungssituation in Niedersachsen vorkommender
Vögel) als auch das Berichtswesen als Verpflichtung aus
internationalen Abkommen, Konventionen und Geset-
zen aktuell und kompetent bearbeitet werden können.
Z Stärkere Einarbeitung von Erfassungsergebnissen der
Naturschutzbehörden und der Träger von Eingriffen im
Rahmen von Umweltverträglichkeitsuntersuchungen
und anderen Planungen

Da Basisdaten für den Naturschutz unverzichtbar sind,
müssen Erfassungsprogramme langfristig fortgeführt
werden. Wir hoffen, dies trotz angespannter Haushalts-
lage des Landes und umfangreicher Einsparmaßnahmen
weiterhin langfristig leisten zu können. Ihre Mitarbeit
ist dabei eine entscheidende Voraussetzung.
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Ansprechpartner/-in im NLÖ
Das Niedersächsische Landesamt für Ökologie bittet Sie
um Mitarbeit am Vogelarten-Erfassungsprogramm.Wir
hoffen durch Ihre Hilfe auch weiterhin vielfältige Infor-
mationen zur Vogelwelt Niedersachsens zusammentra-
gen zu können, mit dem gemeinsamen Ziel, die Arten-
vielfalt der Vögel in Niedersachsen dauerhaft zu erhal-
ten und zu schützen.

Wenn Sie Fragen zum Vogelarten-Erfassungsprogramm
haben, wenden Sie sich an uns:

Dieter Wendt
fon: 0511 - 4446206
fax: 0511 - 4446385
e-mail: dieter.wendt@nloe.niedersachsen.de

Katja Behm-Berkelmann
fon: 0511 - 4446212
fax: 0511 - 4446385
e-mail: katja.behm-berkelmann@nloe.niedersachsen.de

Postanschrift:
Staatliche Vogelschutzwarte
Niedersächsisches Landesamt für Ökologie
Göttinger Str. 14
30449 Hannover

Materialbestellung
Meldeunterlagen (Meldebogen, Karten, Rote Liste), die
Sie für Ihre Mitarbeit benötigen, erhalten Sie kostenlos
auf Bestellung beim NLÖ –Naturschutz–,
Am Flugplatz 14, 31137 Hildesheim
Z mit nachstehender Vorlage,
Z telefonisch unter 05121 - 509 - 244, - 247, - 248
Z per fax: 0 5121 - 509 - 233
T per e-mail: heinrich.klaholt@nloe.niedersachsen.de
oder

T online über unsere Internetseite: www.nloe.de

Autorin und Autoren:

Katja Behm-Berkelmann, geboren
1964, hat das Studium der Landes-
pflege an der Universität-Gesamt-
hochschule Paderborn/Abteilung
Höxter absolviert. Seit 1987 ist sie für
die Staatliche Vogelschutzwarte der
Fachbehörde für Naturschutz tätig.
Arbeitsschwerpunkte sind neben der
Beratung und fachlichen Stellung-
nahmen die Betreuung des Erfas-
sungsprogramms sowie die Bewer-
tung der »Avifaunistisch wertvollen
Bereiche«.

Peter Südbeck, geb. 1963,
studierte am Institut für
Haustierkunde der Univer-
sität Kiel Biologie, Schwer-
punkt Ornithologie. Seit
1992 bei der Fachbehörde
für Naturschutz; zunächst
für den Arbeitsbereich
Gastvögel zuständig leitet
er seit 2000 die Staatliche
Vogelschutzwarte.

Dieter Wendt ist seit 1991 in der
Staatlichen Vogelschutzwarte tätig.
Er ist Ansprechpartner für die Erfas-
sung und Meldung von Brut- und
Gastvögeln und für alle Fragen des
Artenschutzes.
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NLÖ – Niedersächsisches Vogelarten-Erfassungsprogramm

Mitarbeit und Materialanforderung

Wenn Sie Interesse am Niedersächsischen Vogelarten-
Erfassungsprogramm haben und eventuell mitarbeiten

möchten, können Sie Informations- und Arbeitsmaterial
mit einer Kopie dieses Formulars anfordern.

FAX 05121 - 509233

Niedersächsisches Landesamt für Ökologie
– Naturschutz –
Heinrich Klaholt
Postfach 101062

31110 Hildesheim

Name, Vorname, Titel:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Wohnort:

Telefon (dienstl./privat):

fax:
e-mail:

Beruf (Angabe freiwillig, dient statistischen Zwecken):

Ich bestelle folgende Meldeunterlagen (kostenlos):
Anzahl:

Brutvogel-Meldebogen

Wasser- und Watvogel-Zählbogen

Weißstorch-Nahrungshabitat-Kartierung

Je eine Erfassungskarte 1 : 50.000, Nr.: L

Nr.: L

� Übersichtskarte 1 : 500.00 mit Blattschnitt und
Nummerierung der Topographischen Karten

� »Arten brauchen Daten« (Infodienst 5/01)

� »Das Niedersächsische Pflanzenarten-Erfassungs-
programm« (Suppl. zu 5/01)

� »Das Niedersächsische Tierarten-Erfassungs-
programm« (Suppl. zu 5/01)

� »Das Niedersächsische Vogelarten-Erfassungs-
programm« (Suppl. zu 5/01)

� Veröffentlichungsverzeichnis des NLÖ
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